
1 
 

 

Bekanntmachung 

Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe – Basel, 
Planfeststellungsabschnitt 8.2 Freiburg - Schallstadt 

Einleitung des Anhörungsverfahrens durch das Regierungspräsidium Freiburg und 
Auslegung der Planunterlagen zur Einsichtnahme 

Die DB Netz AG hat die Feststellung des Planes nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz 
(AEG) i. V. m. §§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) für die Ausbau- und Neu-
baustrecke Karlsruhe – Basel im Planfeststellungsabschnitt 8.2 Freiburg - Schallstadt be-

antragt. Das Regierungspräsidium Freiburg führt für das Bauvorhaben das Anhö-
rungsverfahren nach § 18a AEG i. V. m. § 73 VwVfG durch. 

 

1. Die DB Netz AG realisiert im Rahmen des Projekts Ausbau- und Neubaustrecke Karls-
ruhe – Basel den viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn. Es ist im Bundesverkehrs-
wegeplan als Projekt mit vordringlichem Bedarf eingestuft. Der Abschnitt 8.2 ist Teil der 
Güterumfahrung Freiburg. Er hat eine Länge von rund 17 Kilometern und erstreckt sich 
entlang der Bundesautobahn 5 von der Gemarkungsgrenze zwischen der Gemeinde 
March und der Stadt Freiburg im Norden bis zur Gemeindegrenze zwischen Schallstadt 
und Bad Krozingen im Süden. Bestandteil der Planung ist auch der ca. 2.200 Meter 
lange Mengener Tunnel. Die Strecke ist als Güterverkehrsstrecke geplant und für eine 
Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ausgelegt. 
 
Der Lärmschutz wird als sogenannter Vollschutz realisiert. Das heißt, dass die zulässi-
gen Grenzwerte allein aufgrund aktiver Schallschutzmaßnahmen, also Maßnahmen an 
der Strecke, nicht überschritten werden.  
 
Als aktive Schallschutzmaßnahmen sind im PfA 8.2 sowohl Schallschutzwände als 
auch Schallschutzgalerien sowie Schienenstegdämpfer vorgesehen. 
 
Auf der Ostseite der Strecke sind an folgenden Orten Schallschutzwände geplant: Tuni-
see, Gewerbegebiet Hochdorf, Landwasser, Lehen, Mundenhof, Mooswald (südlich der 
Kreisstraße 9853 Weingarten – Opfingen, „Opfinger Straße“) und Mengen. Westlich der 
Neubaustrecke sind Schallschutzwände im Bereich von Holzhausen/Benzhausen, 
Hochdorf, Forellenhof/Umkirch, Tiengen und Munzingen vorgesehen. Die Wände sollen 
mit unterschiedlichen Höhen zwischen 2,0 m und 6,5 m errichtet werden. Schallschutz-
galerien sind geplant auf Höhe der Ortslagen Benzhausen, Hochdorf und im Bereich 
des Mundenhofs. 

Zur Kompensation der mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur- und Land-
schaft sind Maßnahmen vorgesehen: 

• Angrenzend an den Rand der Trasse sind auf öffentlichen und privaten Flächen 
landschaftspflegerische Maßnahmen geplant. 

• Zudem sind im Nah- und Fernbereich des Vorhabens landschaftspflegerische 
Maßnahmen vorgesehen. Diese Maßnahmen befinden sich in: 

• Freiburg im Breisgau (Gemarkung Freiburg: Gewanne Karthauswiese, Zäh-
ringer Neumatten, Mooswald Nord; Gemarkung Hochdorf: Gewanne Gräble-
matte, Absmatte, Oberlinkmatt, Christacker, Stöcklisreute, Bickelreute, Distr. 
Mooswald; Gemarkung Waltershofen: Gewann Stauden, Distr. Waltershofe-
ner Wald; Gemarkung Opfingen: Distr. Opfinger Wald, Wildbrunnenbächle; 
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Gemarkung Tiengen: Arlesheimer See, Gewanne Großvaterswald, Holzmat-
ten, Kuhlagerbächle; Gemarkung Munzingen: Gewann Rohrmatten), 

• March (Gemarkung Hugstetten, entlang der Dreisam: Gewanne Pfaffenmatte, 
Schwarzmatte), 

• Umkirch (Gemarkung Umkirch, entlang der Dreisam: Gewanne Dreisammat-
ten, Neumatten, Wieblern), 

• Bad Krozingen (Gemarkung Hausen an der Möhlin: Gewanne Bodenmatten, 
Grezhauser Feld, Innere Hart, Breitwegmatten), 

• Sasbach am Kaiserstuhl (Gemarkung Jechtingen) und 

• Hartheim am Rhein (Gemarkung Hartheim: Gewann Rosswört, Gemeinde-
wald Distr. I). 

 

2. Die Planunterlagen für das Vorhaben mit dem Erläuterungsbericht und den Unterlagen 
zu den Umweltauswirkungen liegen  

von Freitag, den 29. Mai 2020 
bis einschließlich Freitag, den 10. Juli 2020 

im Zimmer 207 (2. OG) der Gemeinde March, 
Am Felsenkeller 2, 79232 March 

während der Öffnungszeiten 
Montag: 08:00 – 12:00 Uhr  
Dienstag: 07:30 – 12:00 Uhr  
Mittwoch: 08:00 – 12:00 Uhr  
Donnerstag: 08:00 – 12:00 Uhr  
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr  

zur Einsicht aus. Ein barrierefreier Zugang ist möglich. Zur Einsichtnahme der Planun-
terlagen bitte klingeln. Wegen möglicher Einschränkungen auf Grund der Corona-Pan-
demie wird empfohlen die Planeinsicht über das Internet vorzunehmen. 

Der Einsichtnahmezeitraum wurde wegen der Ferienzeit über den gesetzlich vorgese-
henen Zeitraum von einem Monat hinaus verlängert. 

Die ausgelegten Unterlagen können ab Beginn der Auslegung am 29. Mai 2020 auch 
auf der Internetseite www.rp-freiburg.de unter der Rubrik „Aktuelles“ bzw. auf der Seite  

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt2/Ref24/Seiten/Planfeststellung.aspx 

unter der Rubrik „Eisenbahnen“ eingesehen werden.  

3. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann ab Beginn der Ausle-
gung drei Monate, also bis einschließlich 

Freitag, den 28. August 2020 

schriftlich oder zur Niederschrift beim 

Regierungspräsidium Freiburg 
Referat 24 
79083 Freiburg i. Br. (schriftlich) 
bzw. Kaiser-Joseph-Straße 167 
79098 Freiburg i. Br. (zur Niederschrift) 

oder beim  

http://www.rp-freiburg.de/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt2/Ref24/Seiten/Planfeststellung.aspx
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Bürgermeisteramt March 
Am Felsenkeller 2 
79232 March 

Einwendungen gegen den Plan erheben (Einwendungsfrist). Die Einwendungsfrist 
wurde aufgrund des erheblichen Umfangs der Unterlagen verlängert. 

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften be-
fugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung 
nach § 74 VwVfG einzulegen, werden hiermit entsprechend von der Auslegung des 
Plans benachrichtigt. Gleichzeitig wird ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb 
der oben genannten Einwendungsfrist gegeben. 

Für die Fristwahrung ist der Eingang der Einwendung bzw. Stellungnahme beim Regie-
rungspräsidium Freiburg oder beim Bürgermeisteramt maßgeblich. Mit Ablauf der Ein-
wendungsfrist sind für das Verfahren über die Zulässigkeit des Vorhabens alle Einwen-
dungen gegen den Plan ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Ti-
teln beruhen. Dies gilt entsprechend auch für Stellungnahmen der Vereinigungen. 

Mit dem Beginn der Offenlage ist das vorangegangene Planfeststellungsverfahren (Of-
fenlage im Jahr 2009) durch Antragsrücknahme erledigt. Einwendungen, die im vo-
rangegangenen Planfeststellungsverfahren zum Planfeststellungsabschnitt 8.2 
erhoben worden sind, besitzen daher keine Wirksamkeit mehr. Einwendungen 
sind daher ggf. neu zu erheben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorbringen im Rahmen einer frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung nicht als Einwendung anzusehen ist und daher im förmlichen Planfest-
stellungsverfahren wiederholt werden muss, wenn es im Verfahren beachtlich sein soll. 

Einwendungen müssen die konkrete Betroffenheit des geltend gemachten Belangs er-
kennen lassen. Sie sind in Schriftform, d. h. in einem mit handschriftlicher Unterschrift 
versehenen Schreiben zu erheben, soweit sie nicht zur Niederschrift erklärt werden. Die 
Erhebung von Einwendungen durch Übersendung einer E-Mail ist daher nicht möglich. 

Für Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), gilt derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der da-
rin mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von 
ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar 
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten sein. Vertreter kann nur eine 
natürliche Person sein. Einwendungen, die den vorstehenden Anforderungen nicht ent-
sprechen oder auf denen Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder un-
leserlich angegeben haben, können unberücksichtigt bleiben. 

In Anwendung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weisen wir darauf hin, 
dass die erhobenen Einwendungen und die darin mitgeteilten personenbezogenen Da-
ten ausschließlich für dieses Planfeststellungsverfahren vom Referat 24 (Recht und 
Planfeststellung) des Regierungspräsidiums als Verantwortlichem erhoben, gespeichert 
und verarbeitet werden. Die persönlichen Daten werden benötigt, um den Umfang der 
jeweiligen Betroffenheit beurteilen zu können und werden an den Vorhabenträger und 
seine Beauftragten zur Auswertung weitergegeben. Es handelt sich um eine erforderli-
che Verarbeitung nach Art.6 Absatz 1 Satz 1 c DSGVO. Sowohl der Vorhabenträger als 
auch dessen Beauftragte sind zur Einhaltung der DSGVO verpflichtet. Die Daten wer-
den so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungs-
fristen für den genannten Zweck erforderlich ist. Ergänzend wird auf die Datenschutzer-
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klärung des Regierungspräsidiums Freiburg (u.a. mit den Kontaktdaten des Daten-
schutzbeauftragten) verwiesen. Diese ist abrufbar über den Link in der Fußzeile der In-
ternetseite oder unter 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Documents/Datenschutzerklaerung_RPen.pdf 

4. Nach § 73 Abs. 6 VwVfG werden nach Ablauf der Einwendungs- bzw. Äußerungsfrist 
die rechtzeitig erhobenen Einwendungen, Äußerungen und Stellungnahmen mit dem 
Träger des Vorhabens, den Behörden, den Vereinigungen, den Betroffenen sowie den 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, in einer mündlichen Verhandlung erörtert 
(Erörterungstermin). 

Der Erörterungstermin wird mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Einwendungen erhoben 
oder Stellungnahmen abgegeben haben, werden von dem Erörterungstermin benach-
richtigt. 

Es wird darauf hingewiesen, 

• dass Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder Vereinigungen, die Stel-
lungnahmen abgegeben haben, vom Erörterungstermin durch öffentliche Bekannt-
machung benachrichtigt werden können, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen vor-
zunehmen sind und 

• dass bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin auch ohne ihn verhan-
delt werden kann. 

Weiter wird darauf hingewiesen, dass gem. § 18a AEG auf einen Erörterungstermin 
verzichtet werden kann. Dies kann insbesondere dann erfolgen, wenn keine oder nur 
wenige Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben werden. 

5. Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der not-
wendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berühr-
ten öffentlichen Belange festgestellt. Neben der Planfeststellung sind andere behördli-
che Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihun-
gen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforder-
lich. Durch die Planfeststellung werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwi-
schen dem Vorhabenträger und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend gere-
gelt. 

Bei Zulassung des Vorhabens entscheidet die Planfeststellungsbehörde im Planfest-
stellungsbeschluss über die Einwendungen, über die im Erörterungstermin keine Eini-
gung erzielt worden ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwen-
dungen sowie über die Stellungnahmen der Vereinigungen durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden kann, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

6. Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 

Das Regierungspräsidium Freiburg, Referat 24, Kaiser-Joseph-Straße 167, 79098 Frei-
burg im Breisgau ist zuständige Anhörungsbehörde. Planfeststellungsbehörde ist das 
Eisenbahn-Bundesamt. 

Durch die Auslegung des Plans wird auch die Unterrichtung der Öffentlichkeit zu den 
Umweltauswirkungen des Bauvorhabens nach § 19 Abs. 1 UVPG mit umfasst. 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Documents/Datenschutzerklaerung_RPen.pdf
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Zur Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens hat die Antragstellerin einen 
Erläuterungsbericht und Planunterlagen zum Vorhaben (Lagepläne, Höhenpläne, Aus-
bauquerschnitte und Grunderwerbspläne), schalltechnische Untersuchungen, eine 
landschaftspflegerische Begleitplanung eine Umweltverträglichkeitsstudie, eine FFH-
Verträglichkeitsstudie, eine Vogelschutzverträglichkeitsstudie, eine FFH-Ausnahmeprü-
fung sowie einen Artenschutzbeitrag vorgelegt. 

 

Das Regierungspräsidium bittet weiterhin um Beachtung nachfolgender Punkte: 

▪ Kosten, die durch Einsichtnahme in Planunterlagen, die Erhebung von Einwendun-
gen und Teilnahme am Erörterungstermin entstehen, können nicht erstattet werden. 

▪ Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht im Planfeststellungsbeschluss dem 
Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht im Planfeststellungsverfahren, son-
dern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

▪ Seit dem Beginn der Auslegung im jetzt eingestellten Planfeststellungsverfahren 
(s.o.) waren die Veränderungssperre nach § 19 Abs. 1 AEG und das Vorkaufsrecht 
nach § 19 Abs. 3 AEG in Kraft. Diese bestehen nach Maßgabe der geänderten Pla-
nung weiterhin. 

▪ Bei der Einsichtnahme ist die jeweils gültige Corona-Verordnung des Landes Ba-
den-Württemberg einzuhalten. 

 

Allgemeine Informationen zum Thema Planfeststellung können auf der Internetseite  

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Seiten/Planfeststellung.aspx 

abgerufen werden. 

 

 

March, den 19.05.2020 für die Gemeindeverwaltung 

 

 gez. Ralf Reber 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Seiten/Planfeststellung.aspx

